
 

Neue Krugallee 219-231 
12437 Berlin - Baumschulenweg 

 

Vorstand: 1. Vorsitzender: Dirk Strassenberger; Stellv. Vorsitzender Lutz Krischauski; 
Schatzmeister: Volker Pliquett 

 
Beitrittserklärung zur 

Treptower 
Rudergemeinschaft e.V. BERLIN 

 
 
 
Name:  
Vorname:  
Straße:  
Plz:  Ort:  
Telefon:  Mobil:  
E-Mail:  
 
Geboren am:  in:  
jetzige 
Tätigkeit: 

 

 
Hiermit beantrage ich zum   die Aufnahme als (bitte jeweils ankreuzen): 
 

  aktives Mitglied  passives/ förderndes 
 Mitglied 

 unter 16 Jahren  
 16 - 18 Jahren  
 Auszubildende/ Studenten (mit Nachweis) über 18 

 Jahre 
 

 auswärtiges Mitglied  
 Arbeitsloser (mit Nachweis)  

 
in die: 

Treptower Rudergemeinschaft e.V. 
Bankverbindung: 

Berliner Volksbank 
BLZ 100 900 00 

Konto- Nr. 3947 339 000 
 
Die Satzung und die aktuelle Beitragsordnung (siehe Rückseite) sind mir bekannt. Den 
vierteljährlichen Beitrag und die Aufnahmegebühr laut gültigem Beschluss der 
Mitgliederversammlung überweise ich unaufgefordert auf das oben genannte Konto. Eine 
eventuelle Veränderung meiner Anschrift werde ich binnen vier Wochen dem Vorstand schriftlich 
mitteilen. Ich versichere, die Schwimmstufe zwei bzw. das Freischwimmerzeugnis zu besitzen. 
 
 
Berlin, den.........................Unterschrift.................................................................................... 
 
(bei Mitgliedern unter 18 Jahren ist die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters erforderlich) 

 
 

Foto 



 

Neue Krugallee 219-231 
12437 Berlin - Baumschulenweg 

 

Vorstand: 1. Vorsitzender: Dirk Strassenberger; Stellv. Vorsitzender Lutz Krischauski; 
Schatzmeister: Volker Pliquett 

Beschluss der Mitgliederversammlung am 06.02.2005  (Beiträge etc.): 
Seit 01.01.1997 sind die Beiträge mindestens quartalsweise zu zahlen. Jeweils am 1. Tag des 
neuen Quartals wird der Beitrag für die folgenden drei Monate fällig. Der ermäßigte Jahresbeitrag 
ist bis zum 31.12. des Vorjahres fällig. Der normale Jahresbeitrag ist bis zum 31.01. des 
laufenden Jahres fällig. 
In sozialen Härtefällen kann eine Ermäßigung des Beitrages beim geschäftsführenden Vorstand 
beantragt werden. Der Vorstand kann einmalig pro Mitglied bis zu einer Frist von 18 Monaten 
eine Ermäßigung des Beitrages gewähren. Nach dem Ablauf von 18 Monaten kann die 
Ermäßigung nur durch die Mitgliederversammlung verlängert werden. 
Der Beitragsspiegel wird ab 01.04.2011 und die folgenden Jahre, soweit kein neuer 
Mitgliederbeschluss vorliegt, wie folgt festgeschrieben: 
Quartalsbeiträge 
für aktive Mitglieder 
Kinder bis 16 Jahre 42,- € 
Jugendliche 16 bis 18 Jahre                       48,- € 
Studenten/ Auszubildende (Nachweis) 48,- € 
Erwachsene Berufstätig  
Quartal/Jahresbeitrag/Jahresbeitrag ermäßigt                         75,- € 300,- € 285,- € 
Erwachsene erwerbslos (Nachweis)                   33,- € 
auswärtige Mitglieder                             15,- € 
passive und fördernde Mitglieder                  18,- € 
Ruhende Mitgliedschaften sind vom Beitrag bis zu 2 Jahre 
befreit. 

 

Ehrenmitglieder sind vom Beitrag befreit.  
 
Neumitglieder haben seit 01.01.1997 eine Aufnahmegebühr in Höhe des (rechnerischen) 
zweifachen jeweiligen Monatsbeitrages zu entrichten. Die Aufnahmegebühr ist 2 Wochen nach 
der erfolgten Aufnahme durch den geschäftsführenden Vorstand oder Beschluss der 
Mitgliederversammlung an die 

Treptower Rudergemeinschaft e.V. 
Berliner Volksbank: BLZ 100 900 00 

Konto 39 47 339 000 
zu überweisen. 
Aufnahmegebühren für Mitglieder                          
Kinder bis 16 Jahre 28,- € 
Jugendliche 16 bis 18 Jahre          32,- € 
Studenten/ Auszubildende             32,- € 
Erwachsene Berufstätig  50,- € 
Erwachsene Erwerbslos                22,- € 
auswärtige Mitglieder                  10,- € 
passive und fördernde Mitglieder 12,- € 
Die durch eine Mahnung entstehenden Kosten in Höhe von 3,- € sind zu erstatten. Wird ein 
Mahnverfahren (nach drei vergeblichen Mahnungen) notwendig, so sind alle gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten vom Schuldner zu tragen. 
Jedes Mitglied ist verpflichtet, jede Saison (Wintersaison, Sommersaison) 10 Arbeitsstunden zu 
leisten. 
Überschreitet die Beitragsschuld mehr als einen Quartalsbeitrag, oder sind bis zum 30. April d.J. 
(Wintersaison) bzw. 31.10. d.J. (Sommersaison) die erforderlichen Arbeitsstunden nicht geleistet 
worden, so kann das Mitglied bis zur Begleichung seiner Rückstände vom Sportbetrieb 
ausgeschlossen werden. Der Ausschluss wird durch den Vorsitzenden oder den Sportwart/ 
stellvertretenden Vorsitzenden Sport ausgesprochen. 
 


